
BA Steglitz-Zehlendorf 21.09.2022 
OrdUmNatSGA Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 27.09.2022 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 94/VI vom 22.06.2022 

Lieferzonen Steglitzer Damm 
 
Drucksachen-Nr. 0107/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: ca. 1.000,00 €  aus  Kapitel 3800  Titel 52101 
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Urban Aykal 
Bezirksstadtrat  
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BA Steglitz-Zehlendorf 27.09.2022 
OrdUmNatSGA Dez App. 7000  
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 94/VI vom 22.06.2022 

Lieferzonen Steglitzer Damm 
 
Drucksachen-Nr. 0107/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 22.06.2022 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
„Das Bezirksamt wird ersucht, am Steglitzer Damm auf der Höhe der Hausnummern 21 und 22 
hinreichend markierte Ladezonen einzurichten bzw. sich an die zuständigen Stellen dafür zu wen-
den.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Durch die Einrichtung bzw. Erweiterung der Radverkehrsanlage im Steglitzer Damm zwischen 
Munsterdamm und Bismarckstraße sind Be- und Entlademöglichkeiten für anliegende Geschäfte 
weggefallen. Als Ausgleich für diesen Wegfall ist im Ergebnis einer Ortsbesichtigung durch verschie-
dene Fachdienststellen vorgesehen, eine Ladezone in Höhe Steglitzer Damm 29, im Bereich der 
markierten Stellplätze, einzurichten. Diese Ladezone soll sich hinsichtlich der zeitlichen Beschrän-
kung an den vorhandenen Kurzzeitparkplätzen orientieren, liegt in unmittelbarer Nähe der Haus-
nummern 21 und 22 und bietet mehreren sowie größeren Fahrzeugen Platz für Ladetätigkeiten. 
 
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist bereits erfolgt. Die Maßnahme wird in absehbarer Zeit umge-
setzt. 
 

Es wird gebeten, den Beschluss damit als erledigt zu betrachten. 
 
 
 
 
 
 
Maren Schellenberg       Urban Aykal 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadtrat 
 
 


